
Editorial -  Gemeinsame Zukunftsgestaltung der 
Komplementärmedizin 

Sehr geehrte  
Damen und Herren 
Geschätzte Partnerinnen 
und Partner 
 
Das Jahr 2011 endet mit 
einer erfreulichen Feststel-
lung:  Es gibt immer mehr 
Therapeuten, die durch die 
Stiftung ASCA anerkannt 
wurden. Dies heisst, dass es 
immer mehr gut ausgebilde-
te und anerkannte Gesund-
heitspraktikerinnen und -
praktiker gibt. 
 
Seit 1991 begleitet die 
Stiftung ASCA die Gesund-
heitspraktikerinnen und -
praktiker durch den immer 
bekannter werdenden Be-
reich der Komplementärme-
dizin. Ursprünglich bestand 
die Aufgabe der Stiftung 
ausschliesslich in der Aner-
kennung von Methoden und 
Therapeuten für den West-
schweizer Versicherer Ave-
nir. Heute anerkennt die 
Stiftung ASCA die Ausbil-
dungen in der Komple-
mentärmedizin und kon-
trolliert die Weiterbildung 
der meisten Gesundheits-
praktiker in der ganzen 

Schweiz. 
Die Stiftung ASCA ist dank 
ihrer langjährigen Erfah-
rung eine Expertin auf die-
sem Gebiet und verfügt  
über ein umfangreiches, 
fundiertes Wissen, welches 
in der Schweiz und über die 
Landesgrenze hinaus einzig-
artig ist.  
 
Mit dem neuen Verfassungs-
artikel „Ja zur Komple-
mentärmedizin“ hat die 
eidgenössische Abstimmung 
im 2009 klar aufgezeigt, 
mit welcher Mehrheit sich 
die Bevölkerung aller Kan-
tone für die Komplementär-
medizin interessiert. 
 
Die Stiftung ASCA hat die-
se Initiative unterstützt. 
Nun möchte sie die Umset-
zung der versprochenen 
Massnahmen fördern und 
weiterentwickeln, insbeson-
dere die der Ausbildungs-
lehrgänge der nichtärztli-
chen Gesundheitspraktiker. 
 
Aus diesem Grund wünscht 
die Stiftung ASCA die An-
näherung an die beiden 
Organisationen OdA KTTC 
und OdA AM, welche in 
diesem Bereich in der 
Schweiz aktiv sind.  
 
Die Organisation der Ar-
beitswelt Komplementärthe-
rapie Oda KTTC (oder 
Ortra KTTC auf französisch) 
arbeitet momentan an der 
Definition eines Berufsbildes  
von 17 Methoden. Die Stif-
tung ASCA beabsichtigt, 

dieser Organisation als 
Mitglied beizutreten, um 
aktiv an diesem Projekt 
mitzuarbeiten. Um ein eid-
genössisches Diplom für die 
Komplementärtherapie auf 
die Beine zu stellen, finden 
gemäss unseren Informatio-
nen zurzeit Verhandlungen 
mit den Behörden statt. Der 
Weg ist noch weit! 
 
Die Organisation der Ar-
beitswelt Alternativemedizin 
Schweiz OdA AM (oder 
Ortra AM auf französisch) 
arbeitet aktuell an der De-
finition von vier Fachrichtun-
gen, die vermutlich eben-
falls zu einem eidgenössi-
schen Diplom führen wer-
den. 
 
Die Stiftung ASCA – die 
Schweizerische Stiftung für 
Komplementärmedizin – 
vertritt die Interessen der 
grossen Mehrheit der Ge-
sundheitspraktiker und Aus-
bildungsstätten in der 
Schweiz. Gesundheitsprakti-
ker auf ihrem Ausbildungs-
weg zu begleiten und zu 
unterstützen, ist seit 20 Jah-
ren eine der Hauptaufga-
ben der Stiftung. Diesen 
Auftrag wollen wir weiter-
verfolgen. 
 
Gestalten wir gemeinsam 
unsere Zukunft in der 
Komplementärmedizin.  
 
Laurent Monnard 
Direktor 
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ALTERNANCE 

FORUM LUGANO 

26. NOVEMBER 2011 

ALBERGO PESTALOZZI 

LUGANO  

(ITALIENISCH) 

 

FORUM FREIBURG,  

12. MAI 2012 IN DER 

UNIVERSIÄT IN FREIBURG 

(FRANZÖSISCH) 

 

FORUM ZÜRICH, 

20. OKTOBER 2012 IM 

VOLKSHAUS ZÜRICH 

(DEUTSCH) 



Ist meine Tätigkeit der 

MWST unterstellt, und 

wenn ja, welches ist der 

Umfang dieser Steuer-

pflicht und wie kann ich 

meine Situation bereini-

gen? In regelmässigen 

Abständen stellen sich 

Therapeuten die Frage 

nach ihren Pflichten im 

Zusammenhang mit der 

Mehrwertsteuer. Hier ei-

nige Lösungsansätze. 

 

GESETZLICHEN 
GRUNDLAGEN 
Das am 1. Januar 2010 in 
Kraft getretene Mehr-
wertsteuergesetz bestimmt, 
dass Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin 
nicht der MWST unterlie-
gen, soweit die Leistungs-
erbringer über eine Be-
rufsausübungsbewilligung 
verfügen. Dieses neue 
Gesetz, das gegenüber 
demjenigen, welches bis 
Ende 2009 gültig war, 
keine Abweichungen auf-
weist, hält fest, dass der 
Bundesrat zuständig ist, zu 
diesem speziellen Anwen-
dungsbereich Ausführungs-
bestimmungen zu erlassen.  
Diese Bestimmungen sind 
Teil einer bundesrätlichen 
Ausführungsverordnung, 
in welcher auch definiert 
wird, was eine Heilbe-
handlung ist. Es handelt 
sich dabei um die Feststel-
lung und Behandlung von 
Krankheiten, Verletzungen 

und anderen Störungen 
der körperlichen und seeli-
schen Gesundheit, sowie 
Tätigkeiten, die der Vor-
beugung von Krankheiten 
und Gesundheitsstörungen 
des Menschen dienen. Eine 
Liste der Angehörigen der 
Heil- und Pflegeberufe 
wird nachstehend wie-
dergegeben. 
Die Leistungserbringer 
müssen im Besitz einer 
nach kantonalem Recht 
erforderlichen Bewilligung 
zur selbständigen Be-
rufsausübung und zur Aus-
übung der Heilbehandlung 
nach der kantonalen Ge-
setzgebung berechtigt 
sein. 
 

 

KANTONALE UN-
GLEICHHEITEN 
Es ist möglich, dass gewis-
se Therapeuten im glei-
chen Kanton für die glei-
chen Leistungen einmal 
eine von der MWST aus-
genommene Tätigkeit aus-
üben, weil sie eine kanto-
nale Berufsausübungsbe-
willigung besitzen, andere 
dagegen eine der MWST 
unterstellte Tätigkeit aus-
üben, weil sie nicht im Be-
sitze einer solchen kanto-
nalen Bewilligung sind.  
Dieses Paradoxon be-
steht auch zwischen be-
stimmten Kantonen. So 
hat ein Kanton ganz be-
wusst auf eine formelle 
Reglementierung der Tä-
tigkeit als Osteopath ver-
zichtet. Demzufolge hatten 
die Osteopathen dieses 

Kantons keine Berufsaus-
übungsbewilligung – mit 
der Konsequenz, dass sie 
sich, sobald die Vorausset-
zungen bezüglich ihrer 
Einnahmen erfüllt waren, 
als Mehrwertsteuerpflichti-
ge anmelden mussten. Die 
Nachbarkantone hinge-
gen, welche diesbezüglich 
gesetzgeberisch tätig wa-
ren, konnten die erforder-
lichen Berufsausübungsbe-
willigungen erteilen, was 
den Osteopathen, mit ei-
ner solchen Bewilligung 
erlaubte, ihre Künste aus-
zuüben, ohne eine MWST 
zu erheben.  
Gewisse Kantone erlau-
ben den Therapeuten, 
eine Tätigkeit ohne eine 
kantonale Bewilligung 
auszuüben. Sie tolerieren 
diese Praxis so lange, als 
die Heilbehandlungen an-
gebracht sind und die Ge-
sundheit der Patienten 
nicht gefährdet wird. Dies 
trifft im Speziellen auf 
einzelne chinesische Ärzte 
zu, welche in der Schweiz 
ohne Bewilligung, aber mit 
der Zustimmung der kanto-
nalen Behörden praktizie-
ren. Dieses Vorgehen wird 
von den kantonalen Behör-
den toleriert. Dieses ein-
fache Tolerieren ent-
spricht jedoch nicht einer 
formellen Bewilligung 
und hat zur Folge, dass 
die fraglichen Mediziner 
mehrwertsteuerpflichtig 
werden, sobald die Vor-
aussetzungen bezüglich 
der Höhe ihrer Einnahmen 
erfüllt sind.  

Die Mehrwertsteuer und die Gesundheitspraktiker:  
Ein Bundesgesetz mit kantonalen Anwendungsregeln  
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ALTERNANCE 

IST MEINE 

GESUNDHEITS-

PRAKTISCHE 

TÄTIGKEIT DER 

MWST UNTER-

STELLT?  

Stéphane Gmünder 
MwSt-Berater 



STEUERPFLICHT BEI 
DER MWST 
Sind die Voraussetzungen 
für Einnahmen aus Tätig-
keiten, die von der MWST 
ausgenommen sind, nicht 
gegeben, muss sich der 
Therapeut, um seine mehr-
wertsteuerliche Situation 
zu bereinigen, von Beginn 
seiner Tätigkeit als mehr-
wertsteuerpflichtig regist-
rieren lassen. Die notwen-
digen Informationen befin-
den sich auf der Website 
der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung: 
www.estv.admin.ch. 
Hingegen kann er auf 
eine Eintragung als Mehr-
wertsteuerpflichtiger ver-
zichten, wenn seine jähr-
lichen Einnahmen CHF 
100'000 (ohne MWST) 
nicht überschreiten. Die 
Limite belief sich bis Ende 
2009 auf CHF 75'000. 
Wird die Limite im Verlauf 
der Tätigkeit überschritten, 
so wird der Therapeut ab 
dem 1. Januar des Folge-
jahres, in welchem die ge-
setzliche Limite überschrit-
ten wird, mehrwertsteuer-
pflichtig.  
In der Folge muss der 
Therapeut die Quartals-
abrechnungen der MWST 
ausfüllen. Er hat seine 
Einnahmen zum Normal-
satz von 8.0% zu besteu-
ern (7,6% bis Ende 2010), 
wobei er in den Abrech-
nungen die von seinen Lie-
feranten auf seinen Be-
rufsauslagen fakturierte 
MWST als Vorsteuer ab-
ziehen kann. Er kann auch 
eine Pauschalmethode 
wählen, welche es ihm 
erlaubt, seine Einnahmen 
mit einem Satz von 6,1% 

(5,8% bis Ende 2010) zu 
besteuern. Auf die Ermitt-
lung der abzugsfähigen 
MWST auf den Leistungen 
seiner Lieferanten kann er 
verzichten, da der mögli-
che Vorsteuerabzug in den 
Pauschalsteuersätzen be-
reits berücksichtigt ist. 
 
BERUFE IM BEREICH 
DER HEILBEHANDLUNG  
Vorausgesetzt, der Thera-
peut ist im Besitze einer 
kantonalen Bewilligung 
zur selbständigen Be-
rufsausübung, oder ist 
nach kantonaler Gesetz-
gebung zur Ausübung der 
Heilbehandlung zugelas-
sen, sind seine Leistungen 
für die nachfolgenden 
Berufe im Bereich des 
Gesundheitswesens von 
der MWST ausgenommen 
(Liste nicht abschliessend): 
• Physiotherapeuten und 
Physiotherapeutinnen 

• Chiropraktoren und Chi-
ropraktorinnen 

• Ergotherapeuten und 
Ergotherapeutinnen 

• Naturärzte und Natur-
ärztinnen 

• Heilpraktiker und Heil-
praktikerinnen 

• Naturheilpraktiker und 
Naturheilpraktikerinnen 

• Osteopathen und Osteo-
pathinnen 

• Andere Berufe mit einer 
anderen Bezeichnung für 
eine spezifische, im Be-
reich der Naturheilkunde 

   ausgeübten Tätigkeit  
• Medizinische Masseure 
und Masseurinnen (nicht 
für Behandlungen, die 
lediglich der Hebung des  
Wohlbefindens oder der 
Leistungsfähigkeit die-

nen, wie zum Beispiel 
Sportmassagen)  

• Logopäden und Logopä-
dinnen 

• Ernährungsberater und 
Ernährungsberaterinnen 

• Podologen und Podolo-
ginnen. 

 
ZUSÄTZLICHE INFOR-
MATIONEN  
Die Eidgenössische Steuer-
verwaltung hat eine de-
taillierte Informationsbro-
schüre zum Gesundheits-
wesen publiziert. Diese 
Broschüre kann im Internet 
auf der ESTV-Webseite 
www.estv.admin.ch unter 
der Bezeichnung "MWST-
Branchen-Info 21, Ge-
sundheitswesen" herun-
tergeladen oder gratis 
bestellt werden. 
 
 
Über die vorangehenden 

Inhalte übernimmt die Stif-

tung ASCA keine Verant-

wortung. Die Informationen 

stammen aus den gesetzli-

chen Verfassungen und 

Publikationen der Eidgenös-

sischen Steuerverwaltung. 

 

 
 
Stéphane Gmünder 
MwSt-Berater,  
Freiburg & Genf 
www.tva-conseils.ch 
info@tva-conseils.ch 
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DIE EIDGENÖSSISCHE 

STEUERVERWALTUNG 

PUBLIZIERT EINE  

DETAILLIERTE 

BROSCHÜRE: 

« MWST-BRANCHEN- 

INFO 21, GESUND-

HEITSWESEN ». 



ASCA JUBILÄUMSFEIER: Festli-
che, informative Veranstaltung 

Die Stiftung ASCA, Pionie-
rin in der Entwicklung und 
Förderung von Alternativ- 
und Komplementärmedi-
zin, feiert dieses Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum. 
 
Das grosse, zweisprachige 
Forum, das am 28. Mai 
2011 im Kursaal stattfand, 
bestätigt den stetig zuneh-
menden Erfolg der Kom-
plementärmedizin, welche 
die Stiftung seit 20 Jahren 
unterstützt. 
 
Zahlreich waren die Ge-
sundheitspraktikerinnen und 
-praktiker die nach Bern 
reisten, um an dieser infor-
mationsreichen, festlichen 
und sehr gelungenen Veran-
staltung teilzunehmen. Die 
renommierten Referenten 
Ueli Müller (ehemaliger 
Präsident santésuisse und 
AIM, Solothurn), Dr. Thierry 
Janssen (Arzt, Chirurg, Psy-
chotherapeut), Dr. André 
Thurneysen (Allgemeinarzt 
FMH, Spezialist in Manual-

therapie, Akupunktur, Ho-
möopathie, Leitender Arzt 
im GIM ASCA), Dr. Merce-
des Ogal (Fachärztin für 
Pädiatrie in einer ganzheit-
lich orientierten Praxis) und 
Jean-Jacques Descamps, 
Phytotherapeut, erläuterten 
am Podium, teilweise mit 
Humor, ihre Vision zum The-
ma „Komplementärmedizin 
gestern, heute und morgen“. 
 
Dank der Moderation von 
Susanne Kunz konnten sich 
zahlreiche Persönlichkeiten 
anlässlich der Podiumsdis-
kussion über diese Thematik 
austauschen. Aus dem politi-
schen Umfeld waren dies 
die Nationalräte Thérèse 
Meyer-Kaelin und Jean-
François Steiert, aus dem 
medizinisch-therapeutischen 
Bereich Heidi Schönenber-
ger, Dr. Barbara Schmid 
und Dr. Nathalie Calame, 
aus dem Versicherungsbe-
reich Yves Seydoux 
(Groupe Mutuel) sowie 
Gründer der Stiftung ASCA, 

Jean-Claude Brasey und 
Stiftungsratspräsident Ber-
nard Berset. 
 
Wir danken allen Personen, 
die durch ihre Anwesenheit 
der Stiftung ASCA und der 
Komplementärmedizin  An-
erkennung und Unterstüt-
zung entgegengebracht 
haben. 
 

Rückblick auf das ASCA-Jubiläums-Forum  
«Die Komplementärmedizin, gestern, heute und morgen» 
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Rechtsanwalt Bernard Berset 
Stiftungsratspräsident  

Dr. Thierry Janssen, Chirurg, 
Psychotherapeut, Autor 



DER RECHTSCHUTZ-

ASCA SERVICE 

OFFERIERT EINE 

DECKUNG NACH 

DEN BEDÜRFNISSEN 

DER GESUNDHEITS-

PRAKTIKER ZU EINEM 

VORTEILHAFTEN 

PREIS.  

 

SENDEN SIE UNS 

BEILIEGENDE 

ANTWORTKARTE 

ZURÜCK ODER 

KONTAKTIEREN SIE 

UNS UNVERBINDLICH:  

026 351 10 10 

Die ausserordentlich enga-
gierten Mitglieder des Stif-
tungsrates organisieren 
durchschnittlich drei Sit-
zungen pro Jahr, um die 
strategischen Richtlinien 
zu definieren. Diese Be-
stimmungen werden vom 
Direktionsrat, welcher sich 
monatlich trifft, umgesetzt.  
 
 
Der Stiftungsrat ist die 
höchste Instanz der Stif-
tung ASCA. Er definiert die 
Strategie der Stiftung, ge-
nehmigt das Budget, die 
Konten und den Jahresbe-
richt. Unter der Aufsicht des 
Departements des Innern 
(EDI) stellt sich der Rat ge-
genwärtig wie folgt  
zusammen:   
Bernard Berset,  
Rechtsanwalt, Präsident der 
Stiftung ASCA 
Ursula Marthaler, Beratung 
in Kommunikation, Mitglied 

des Stiftungsrats seit 2000 
und Sekretär seit 2004. 
Willy Brunner, Treuhänder, 
Mitglied des Stiftungsrats 
seit 2000 
Ueli Müller, ehem. Präsi-
dent von «santésuisse»,  
Mitglied des Stiftungsrats 
seit 2001 

Monique Dewarrat, Bach-
blütentherapeutin, Mitglied 
des Stiftungsrats seit 2001 
Jean-Claude Maillard, 
ehem. Mitglied der Direkti-
on Groupe Mutuel, Mitglied 
des Stiftungsrats seit 2007.  
 

Der ASCA-Stiftungsrat 
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Willy Brunner, Ueli Müller, Ursula Marthaler, Bernard Berset, 
Monique Dewarrat undJean-Claude Maillard 

ASCA-Kurse: Sozial- und Privatversicherungen 
Heute erfordern die Füh-
rung einer Praxis oder 
eines unabhängigen In-
stituts Kenntnisse in zahl-
reichen Bereichen, wie 
zum Beispiel die der So-
zial- und Privatversiche-
rungen. 
 
Aus diesem Grund bietet 
die Stiftung ASCA einen 
spezifisch auf Gesund-
heitspraktiker ausgerich-
teten Kurs an, in dem das 
grundlegende Wissen auf 
diesem Gebiet vermittelt 
wird. Seit 2008 werden 
diese Kurse regelmässig in 
verschiedenen Kantonen 
der Westschweiz durchge-
führt. Neu wird dieser Kurs 

im Jahr 2012 auch in der 
deutschen Sprache ange-
boten. 
Während eines ganzen 
Tages werden Sie ausser-
dem die Möglichkeit ha-
ben, Basiskenntnisse zu 
erwerben, die Ihnen eine 
effiziente Geschäftsfüh-
rung Ihrer Praxis gewähr-
leistet. Der Kursinhalt ist 
auf dem praktischen 
Grundsatz für selbständi-
ge Gesundheitspraktike-
rinnen und -praktiker auf-
gebaut. 
Durchgeführt werden die 
Kurse in der französischen 
Sprache von den Herren 
Bernard Berset und Willy 
Brunner.  

Herr Bernard Berset ist 
Präsident der Stiftung  
ASCA. Er war während  
12 Jahren Amtschef der 
kantonalen Gesundheitsdi-
rektion Freiburg und wäh-
rend mehr als 15 Jahren 
Direktor der Avenir-
Versicherung. Herr Willy 
Brunner ist Mitglied des 
Stiftungsrates,  Eidg. dipl. 
Treuhandexperte. Er ver-
fügt als ehemaliger Versi-
cherungs-Generalagent 
über eine grosse Berufser-
fahrung.  
 
Mehr Informationen wer-
den im nächsten Jahr fol-
gen. 



STIFTUNG ASCA 
St-Pierre 6A 
Postfach 548 
1701 Freiburg 

 
Telefon :  026 351 10 10 
Telefax :  026 351 10 11 
stiftung@asca.ch 
www.asca.ch 
 
 
Redaktionsverantwortlicher: 
Laurent Monnard,  
Direktor 
 
Deutsche Adaption: 
Susanne Trachsel,  
Administration 

Schauen Sie bei 

uns herein: 

www.asca.ch 

Damit Sie immer auf dem 
aktuellen Informations-
stand sind, laden wir Sie 
ein, regelmässig unsere 
Website www.asca.ch  zu 
besuchen. 
 
Jeden Tag verarbeiten 
unsere Krankenversiche-
rungspartner eine Vielzahl 
von Rechnungen. Um diese 
Arbeit zu vereinfachen und 
den Rückerstattungspro-
zess zu beschleunigen, 
werden diese Rechnun-
gen immer öfters in Com-
putersysteme einges-
cannt. Damit die Maschi-
nen die Daten der Rech-
nungen „erfassen“ können, 
ist es unerlässlich, dass 
diese in einer lesbaren 
maschinellen Schrift er-
stellt werden. Deshalb bit-
ten wir Sie, Ihre Honorar-
rechnungen mit Hilfe eines 
Computers oder einer 
Schreibmaschine zu verfas-

sen. Dies wird möglicher-
weise demnächst bei eini-
gen unserer Partnerversi-
cherer obligatorisch. Auf 
unserer Internetseite stehen 
Mustervorlagen zur Verfü-
gung.  Dieses Vorgehen 
beschleunigt die Rücker-
stattung für Ihre Patien-
ten.  
 
Die Krankenversicherer 
bieten eine Vielzahl von 
Zusatzversicherungen an, 
durch welche unterschied-
lichste Gesundheitsmetho-
den in der Komplementär-
medizin abgedeckt wer-
den. Jeder Versicherer hat 
seine eigene Vergütungs-
politik. Je nach Leistungs-
katalog werden einige 
Methoden von der Zusatz-
versicherung unter be-
stimmten Bedingungen ver-
gütet, andere sind davon 
ausgeschlossen. Um Miss-
verständnisse zwischen 

dem Leistungserbringer 
und dem Patienten zu ver-
meiden, empfehlen wir 
Ihnen, Ihren Patienten zu 
bitten, sich vor Beginn 
einer Behandlung bei sei-
ner Krankenversicherung 
zu erkundigen, ob die 
Kosten des ausgewählten 
Gesundheitspraktikers und 
dessen Behandlungsmetho-
de von der Zusatzversiche-
rung übernommen werden. 
 
Auf einer Überweisung von 
SFr. 100.– erhebt die Post 
bei einer Zahlung am 
Schalter eine Gebühr von 
SFr. 1.50 und SFr. 2.05 
auf höher anfallende Ein-
zahlungen. Um diese zu-
sätzlichen Spesen zu ver-
meiden, möchten wir Sie 
höflich bitten, wenn im-
mer möglich Ihre Zahlun-
gen via Bank zu veran-
lassen.  
 

Administrative Informationen 

Stiftung ASCA 
Schweizerische Stiftung für Komplementärmedizin 

WEITERBILDUNGS-

PFLICHT 2011: 

DENKEN SIE DARAN, 

UNS DIE WEITER-

BILDUNGS-BELEGE 

2011* (ABSOLVIERT 

IM 2011) BIS 

31.12.2011 

EINZUSENDEN. 

*Kontrollformular 
verfügbar unter: 

www.asca.ch 

Im Wartezimmer einer 
Gesundheitspraxis auf 
die Behandlung zu war-
ten, kann manchmal län-
ger dauern. Es macht des-
halb Sinn, den Patienten 
Lektüre zur Verfügung zu 
stellen: 
 
Exklusiv für die ASCA-
registrierten Gesundheits-
praktikerinnen und -
praktiker hat unsere Stif-
tung ASCA zwei Abonne-
ments-Vorzugstarife für 
das Magazin „Wellness & 
Gesundheit“ ausgehandelt. 
Diese Fachzeitschrift, wel-

che viermal jährlich er-
scheint, behandelt ver-
schiedene Aspekte aus 
dem Gesundheitsbereich. 
Wir bieten Ihnen zwei Be-
stellvarianten an: 
 
Offerte 1: Sie erhalten ein 
Exemplar jeder Ausgabe 
2012 zu einem  
Preis von SFr. 15.–  
(anstatt SFr. 17.50) 
Offerte 2: Sie erhalten 3 
bis 5 Exemplare (nach 
Wahl) jeder Ausgabe im 
2012 zu einem  
Preis von SFr. 19.50  
(anstatt SFr. 24.50) 

Interessiert ?  
Reservieren Sie Ihr Abon-
nement direkt bei Herrn  
M. Yves Hautier via Mail: 
y.hautier@atema.ch 
via Tel : 022 999 92 42 
Diese Offerte ist gültig bis 
31. Januar 2012. 
 
Die Redaktion wünscht 
ab Winter 2011 eine gan-
ze Seite den Gesundheits-
praktikern unserer Stif-
tung zu widmen. Tragen 
Sie einen redaktionellen 
Teil bei, indem Sie einen 
Artikel über eine Behand-
lungsmethode verfassen, 
die Sie gerne im Magazin 
publizieren möchten.  
 
Kontaktieren Sie Herrn  
M. Jean-Claude Marti    
Tel:  022 999 92 42. 
 
 www.atema.ch 


